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Die Produkte der EQUAL Entwicklungspartnernschaft  
Wandel – Innovation – Botschaft im Überblick: 
 
„Recycling-Trainer-Online“ 
Recycling-Trainer-Online ist ein kombiniertes Lern- und Informationssystem zum Thema „Recycling 
von Elektro-Altgeräten“. Den Schwerpunkt bildet die Fragestellung, welche Schad- und Wertstoffe 
in Elektro-Altgeräten zu finden sind und wie man fachgerecht mit ihnen umgeht. Daneben wird 
vertiefendes Wissen zu zahlreichen weiteren Themen angeboten. Weite Teile von „Recycling-
Trainer-Online“ wurden speziell für lernungewohnte Menschen ohne recycling-spezifische 
Vorbildung entwickelt und entsprechend gestaltet. (GOAB gGmbH) 
Klicken Sie hier um zum Recycling Trainer zu gelangen 
 
„Arbeitsvorbereitungsmappe für den Garten- und Landschaftsbau“ 
Die „Arbeitsvorbereitungsmappe für den Garten- und Landschaftsbau“ behandelt auf 60 
thematisch gegliederten DIN A4-Einzelseiten punktuell wichtiges Basiswissen zur Einweisung 
neuer Mitarbeiter. Ein wichtiger Themenschwerpunkt hierbei ist die Arbeitssicherheit. Bei der 
Erstellung der Mappe wurde großer Wert auf eine stark visualisierte und möglichst textfreie 
Gestaltung gelegt. (GOAB gGmbH) 
Auf Wunsch senden wir Ihnen die Arbeitsmappe als CD 
 
„Qualitätshandbuch Sozialberatung und Arbeitsvermittlung“ 
Das Qualitätshandbuch beschreibt am Beispiel der GOAB die Kernprozesse und 
Qualitätsstandards der sozialpädagogischen Begleitung und der Arbeitsvermittlung für die 
Beschäftigten in Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 SGB II. Die Anforderungen der DIN EN ISO 9002 
werden berücksichtigt. Interessierten Außenstehenden wird angeboten, sich nach Absprache 
tiefergehend zu informieren. (GOAB gGmbH) 
Informationen zum Qualitätshandbuch erhalten Sie bei Frau Simon  
simon@goab.de 
 
„Fortbildungsangebot Anleitungskräfte“ 
Die im Projekt erprobten Module werden 2008 von der LAG Hessen e.V. als Fortbildung 
angeboten. (GOAB gGmbH) 
Informationen zum Qualitätshandbuch erhalten Sie bei Frau Simon  
simon@goab.de 
 
„Toolbox zur Organisationsentwicklung: Business-Instrumente für 
Sozialwirtschaftliche Strukturen (BISS)“ 
Beurteilung des Reifegrades einer sozialwirtschaftlichen Organisation. Identifizierung 
betriebswirtschaftlicher Stärken und Verbesserungspotenziale. Instrumente zur Umsetzung eines 
stakeholder-orientierten Prozessmanagements. (Integral gGmbH) 
Die Toolbox können Sie über die bag arbeit e.V. oder über Integral gGmbH beziehen. 
 
„Handlungsleitfaden zur Verbesserung der persönlichen Ressourcen und 
Kompetenzen der Kunden für eine nachhaltige Integration“ 
Die Zielgruppen aus dem SGB II und SGB XII werden auf ihre Integrationschancen unter 
veränderten arbeitsmarktpolitischen Bedingungen untersucht und Wege zur Verbesserung der 
Integrationsfähigkeit beschrieben. (Neue Arbeit Thüringen e.V.) 
Klicken Sie hier um den Handlungsleitfaden anzuzeigen 
 
 

http://recycling-trainer.de/
http://www.bagequal.de/equal2/data/Leitfaden_Grundsicherung_.pdf
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„Toolbox zur Steigerung der Selbstmanagementkompetenz“ 
Der Inhalt der Toolbox ist auf zwei Ebenen zu betrachten: Hintergrundwissen und Anleitung zur 
Anwendung von Methoden für Empowerment/Selbstmanagementprozesse.  
Im ersten Teil werden gesamtgesellschaftliche Betrachtungen zum Arbeitsmarkt, Evaluierung von 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Hinblick auf Empowerment (Social Scoring) sowie die 
Definition eines Patchwork-Arbeitsbegriffes dargestellt. Dieser Teil gibt Antworten auf 
arbeitsmarktpolitische Fragestellungen, die für BQGs im Dialog mit Arbeitsmarktakteuren wichtig 
sind. Der zweite Teil enthält die Darstellung von Konzepten und Methoden, teilweise mit 
Arbeitsmaterialien. (netz NRW e.V.) 
Die Toolbox können Sie über die bag arbeit e.V. oder über netz NRW e.V. beziehen. 
 
„Online-Image-Koffer“ 
Der Online-Image-Koffer ist reichhaltig gefüllt. 
Neben überbetrieblich nutzbaren Informationen zu Image, Imagebildung und -pflege, 
Konzeptionen zur Imageverbesserung wird im Praxisteil an einem fiktiven Beispiel umfassend der 
Imageprozess –von der Analyse über die Strategie bis hin zur Maßnahmenplanung vorgestellt. 
Integriert sind konkrete Arbeitsvorlagen, die an die Bedürfnisse des eigenen Unternehmens 
angepasst werden können. Abgerundet wird die Image-Box mit einigen gelungenen Beispielen 
im Non-Profit-Bereich. Unternehmen können dieses anwendungsbezogene Produkt nutzen, um 
individuell Image-Prozesse zu beginnen und begleiten. (netz NRW e.V.) 
Klicken Sie hier um den Image-Koffer anzuzeigen 

 
„Von der Idee zur Markteinführung – Leitfaden für Sozialunternehmen“ 
In einem Handlungsleitfaden werden die Wege der Produktentwicklung von der Idee bis zur 
Markteinführung erläutert und durch Hinweise auf Literatur und EDV-Anwendungen ergänzt. 
(Werkstatt Frankfurt e.V.) 
 
„Innovationszirkel – ein Modell zur innovativen Vernetzung“ 
Mit der Methode „Innovationszirkel“ werden in kleinen Arbeitsgruppen neue Ideen zu 
verschiedenen Themen praxisnah entwickelt und diskutiert. (Werkstatt Frankfurt e.V.) 
 
„Social Scoring – Kennzahlen sozialer Arbeit“ 
Die Integrationsquote in den allgemeinen Arbeitsmarkt kann nicht alleiniges Kriterium für den 
Erfolg von arbeitsmarktpolitischen Dienstleistungen sein. Für die Evaluation der Wirkungen 
qualifizierender arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ist erforderlich, zusätzlich die Erfolge 
sozialer Integration, verbesserter Gesundheit und sozialer Kompetenzentwicklung zu 
dokumentieren. In einem aus einem Innovationszirkel entstandenen Kooperationsprojekt zwischen 
dem netz NRW, zwei der bundesweit größten Qualifizierungs- und Beschäftigungsunternehmen 
(Hamburg / Frankfurt am Main) und der Universität Hamburg (Prof. Stefanie Ernst, Department 
Wirtschaft und Politik) wird derzeit untersucht, die Kompetenzerweiterung für gering qualifizierte 
Erwerbslose im Maßnahmen bezüglich eines weitergehenden Integrationsansatzes zu messen 
und zu dokumentieren. Erfahrungen zum Verfahren werden ab 2008 anderen Qualifizierungs- 
und Beschäftigungsunternehmen zur Verfügung stehen. (Werkstatt Frankfurt e.V. und netz NRW 
e.V.) Klicken Sie hier um den Innovationsleitfaden anzuzeigen 
 
„Handbuch Strategieansätze zur Vernetzung mit einem Handlungsleitfaden für 
eine Entwicklung sozialwirtschaftlicher Aktivitäten einer Region“ 
Auswertung der erfolgreichen regionalen Vernetzung in Form eines Handbuchs. Das schließt die 
Analyse der Wirkungsmechanismen ein. Daraus wurde ein Handlungsleitfaden entwickelt, um 
anderen lokalen Akteuren die Bildung regionaler Netzwerke zu erleichtern. (QAD GmbH) 
Klicken Sie hier um das Handbuch anzuzeigen 

http://www.werkstatt-frankfurt.de/fileadmin/equal/wf-inno-leitfaden-12-2007.pdf
http://www.bagequal.de/equal2/datahttp://www.bagequal.de/equal2/data/0_imagebox.pdf
http://www.bagequal.de/equal2/data/SicherungHandbuch.pdf
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„Genderleitfaden mit Methoden und Instrumenten anwendbarer 
Auditierungsverfahren“ 
Darstellung der angewendeten Methode zur Analyse der Umsetzung von Gender mainstreaming 
in Betrieben der Sozialwirtschaft. Die auf dieser Basis entstandenen Instrumente werden 
veröffentlicht und geben Hinweise zu Auditierungsverfahren. (QAD GmbH) Klicken Sie hier um 
den Genderleitfaden anzuzeigen 
 
„Businessplan zur Einrichtung eines Dienstleistungspools für Haushaltsnahe 
Dienstleistungen“ 
Dieses Konzept soll als Beispiel und Anleitung zur Gründung eines Dienstleistungspools dienen. 
(BAG IDA e.V.) 
„Handreichung Vermittlung aus Arbeitsgelegenheiten in Arbeit oder 
Ausbildung“ 
Die Handreichung umfasst die Beispiele gelungener Praxis von Vermittlungen in Arbeit und 
Ausbildung durch: Kooperationen mit Privatunternehmen - Kooperationen im Bereich Zeitarbeit – 
Jobbörse - mobiler Vermittlungsdienst im regionalen Verbund – Patenschaften (BAG IDA e.V.) 
„Handreichung Qualität von Vermittlungsprozessen aus Arbeitsgelegenheiten“ 
Die Handreichung beschreibt die Standards der Schlüsselprozesse der Kompetenzfeststellung 
sowie der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt (Stellenakquisition, Vermittlung/Matching, 
Nachhaltigkeit) bzw. in weiterführende Maßnahmen (Integrationsplanung, Vermittlung, 
Passgenauigkeit). (BAG IDA e.V.) 
„Dokumentation der Strategien zur Akquisition von Einsatzstellen für 
Arbeitsgelegenheiten“ 
Dieses Arbeitspapier gibt Tipps zur Vorbereitung und Durchführung von Akquise-Kampagnen und 
zeigt auf, welche Strategien sich bewähren. (BAG IDA e.V.) 
„Qualifizierungsmodul Grundlagen der Altenpflege – soziale Betreuung älterer 
Menschen“ 
Mit diesem Curriculum werden die Teilnehmenden dazu qualifiziert, die soziale Betreuung älterer 
und hilfsbedürftiger Menschen unter Anleitung von Fachkräften durchzuführen. (BAG IDA e.V.) 
„Qualifizierungsbaustein Soziale Betreuung älterer Menschen – haushaltsnahe 
Dienstleistungen“ 
Mit diesem Curriculum werden die Teilnehmenden dazu qualifiziert, die soziale Betreuung von 
älteren Menschen und/oder Kindern durchzuführen, indem sie z. B. anfallende Aufgaben in 
einem Haushalt erledigen und altersgerechte Mahlzeiten zubereiten. Dieser 
Qualifizierungsbaustein ist durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen zertifiziert. (BAG 
IDA e.V.) 
„Weiterbildung Home-Management: Seniorenbegleiter – Haushaltsnahe 
Dienstleistungen“ 
Die Qualifizierung umfasst fünf Module – Betreuungsservice, Hauswirtschaft und Ernährung, 
Gesprächsführung sowie betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen. Diese Weiterbildung 
ist durch die Industrie- und Handelskammer Potsdam zertifiziert. (BAG IDA e.V.) 
 
„Qualifizierungsbausteine Grundlagen des Verkaufs“ 
Es wurden insgesamt vier Qualifizierungsbausteine aus den Bereichen Grundlagen von Betriebs- 
und Verkaufsformen, Arbeitssicherheit, kundenorientiertem Verhalten sowie Warenlagerung und 
Marketing entwickelt. In der Erprobung wurde diese Qualifizierungsbausteine mehrfach 
überarbeitet und an die Lernvoraussetzungen der Teilnehmenden angepasst. Dieser 
Qualifizierungsbaustein ist durch die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 
zertifiziert. (BAG IDA e.V.) 
 

http://www.bagequal.de/equal2/data/Gender.pdf
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„Qualifizierungsbaukasten Hausmeisterassistenz“ 
Dieser Baukasten setzt sich aus acht Modulen für Helfertätigkeiten im haustechnischen Dienst 
zusammen. Dazu gehören ein Basismodul zur Arbeitssicherheit/Unfallverhütung sowie 
unterschiedliche, auf einander aufbauende und bereits von Kammern zertifizierte 
Qualifizierungsbausteine aus den Bereichen Holzbe- und -verarbeitung, Innendekoration, Pflege 
von Außenanlagen sowie Gebäudereinigung. (BAG IDA e.V.) 
 
„Handreichung Qualität von Qualifizierungsprozessen in Arbeitsgelegenheiten“ 
Die Handreichung beschreibt die Standards der Schlüsselprozesse der Kompetenzfeststellung 
sowie der Qualifizierung (Bedarfserhebung, Maßnahmeplanung, Durchführung, 
Qualitätskontrolle). (BAG IDA e.V.) 
 
„Selbstverpflichtungserklärung zu Qualitätsstandards für Arbeitsgelegenheiten 
in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft“ 
Mit dieser Selbstverpflichtungserklärung will die Caritas Standards bei der Einrichtung von 
Arbeitsgelegenheiten in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft setzen. Mit ihrer Unterschrift 
erklären die Träger von Einrichtungen der Caritas ihre Absicht, nur zusätzliche und 
gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten zu schaffen, ohne sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze oder ehrenamtliche Tätigkeiten zu verdrängen. (BAG IDA e.V.) 
 
„Musterverträge zu Arbeitsgelegenheiten“ 
Hierbei handelt es sich um ein Vertragsmuster für Arbeitsgelegenheiten, 
ein Muster für Verträge zwischen der Vermittlungsagentur und der Beschäftigungsstelle und ein 
Muster für eine Rahmenvereinbarung zwischen ARGE und Vermittlungsagentur. (BAG IDA e.V.) 
Klicken Sie hier um sich alle Produkte  der BAG IDA e.V. anzuzeigen.  
 
Weitere Informationen zu den Produkten erhalten Sie bei den jeweiligen Teilprojekten oder bei: 
 
bag arbeit e.V. 
Martin Koch, Tel. 030/28 30 58 12 
koch@bagarbeit.de 
 
oder  
Peggy Ann Gruber, Tel. 030-28 30 58 25 
gruber@bagarbeit.de 

http://www.ida.caritas.de/41224.html#Ergebnisse
http://caritas.erzbistum-koeln.de/caritas/fachbereiche/integration/europa_arbeitsmarkt/gsw-ergebnisse.html
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Die Aktivierung und Gestaltung von Perspektiven für Hilfeempfänger von Grundsicherung 


nach SGB XII einerseits sowie für benachteiligte Jugendliche unter  


25 Jahren mit multiplen Vermittlungshemmnissen anderseits war Ziel und Inhalt des 


Teilprojektes Grundsicherung. 


 


 


Benachteiligte unterschiedliche Personen und Zielgruppen aus dem SGB XII und SGB II werden 


auf ihre Integrationschancen unter den veränderten arbeitmarktpolitischen Bedingungen 


untersucht und analysiert. 


In unserer Dokumentation werden Erfahrungen und Ergebnisse mit den benachteiligten Personen 


dargestellt und Wege und Methoden zur Verbesserung der Integrationsfähigkeit beschrieben. 


 


1. Aktivitäten und Aufgaben 


 


Schwerpunkte bei der Umsetzung der gestellten Aufgaben und Aktivitäten mit den Zielgruppen 


im Teilprojekt waren: 


 


- Analyse der Ausgangs- und Lebenssituation der Teilnehmenden mit Projekteintritt 


- Anfertigung von Anamnesebogen für jeden Teilnehmenden 


- Erfassung und Einschätzung von sozialen Kompetenzen und Arbeitsmöglichkeiten der 


Teilnehmenden unter Einbeziehung ihrer Interessen, Fähigkeiten, Arbeitsbereitschaft und 


gesundheitlichen Einschränkungen 


- Organisation und Bereitstellung von geeigneten Arbeitsmöglichkeiten 


- Intensive Begleitung und Betreuung der Teilnehmenden während der Arbeit 


- Nachweisführung der Teilnehmerentwicklung mit Hilfe von Begleitbögen 


- Festlegung von individuellen Zielvereinbarungen zur Erreichung von Arbeits- und 


Sozialkompetenzen 


- Erarbeitung von möglichen beruflichen Einsatzfeldern 


- Motivations- und Bewerbungstraining und gemeinsame Anfertigung von 


Bewerbungsunterlagen 


- Realistische Darstellung von Integrationsmöglichkeiten für die Teilnehmenden im 


Rahmen von Profiling und Abschlussgesprächen 
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2. Personen mit Grundsicherung nach SGB XII 


 


Mit Einführung von Hartz IV wurden Leistungsbezieher die mindestens 3 Stunden am Tag 


arbeiten können in das Fördern und Fordern nach SGB II in den ARGE`n integriert. 


 


Personen die keine 3 Stunden am Tag arbeiten können werden als erwerbsunfähig eingestuft 


und sind damit im SGB XII. Diese Personengruppe hat kaum Chancen im Rahmen von 


Maßnahmen ihre aktive Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu verbessern und damit 


ihre soziale Ausgrenzung zu verändern. 


 


Gegenüber der alten Gesetzgebung im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) sind 


neben der Freiwilligkeit der Teilnahme die Besonderheiten des gesundheitlichen Zustandes 


der Personen von Bedeutung. Durch intensive sozialpädagogische Betreuung und Begleitung 


wie individuelle Gespräche und Beratung, Erstellung und Auswertung von Anamnese- und 


Begleitbögen sowie Beschaffung von geeigneten Arbeitsmöglichkeiten im sozialen und 


gemeinnützigen Bereich sollen die Teilnehmenden ihre besonderen sozialen Schwierigkeiten 


überwinden. Die Arbeitsmöglichkeiten bedeuten vor allem Integration und Verbesserung des 


sozialen Status. Dabei kann es nur langfristig das Ziel sein, in Verbindung mit entsprechender 


gesundheitlicher Rehabilitation auch über 3 Stunden zu arbeiten und somit einen Übergang 


in das SGB II zu erreichen. 


 


2.1. Gesetzliche Grundlagen 


Unser Teilprojekt bezog sich auf den Paragrafen 11 Absatz 3 des SGB XII.  


Darin wird Unterstützung bei der aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft unter 


Einschluss des gesellschaftlichen Engagement gegeben. Soweit Leistungsberechtigte zumutbar 


einer Tätigkeit nachgehen können, umfasst die Unterstützung auch das Angebot einer Tätigkeit 


sowie die Vorbereitung und Begleitung dazu. 


Im Rahmen dieser gesetzlichen Grundlage wurde in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern und 


Hilfeempfängern Vereinbarungen zur Projektteilnahme geschlossen. 


Der Zeitumfang der Arbeitstätigkeiten lag bei 2,5 Stunden am Tag,  die Wochenarbeitszeit war 


mit 12,5 Stunden festgelegt. Für jede geleistete Arbeitsstunde wurde über die Sozialämter 1 Euro 


(Aufwandsentschädigung) an die Teilnehmenden  ausgezahlt. 
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2.2 Projektverlauf 


Die Umsetzung des Teilprojektes wurde in Südthüringen geplant und durchgeführt. 


Dazu zählen die Landkreise Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen, Wartburgkreis und die 


Stadt Suhl mit insgesamt ca. 385.000 Einwohnern. Die 4 Sozialämter betreuten ca. 120 Personen 


im Alter von 18 bis 65 Jahren. Davon waren ca. 50 % der Personen schwer Alkohol- oder 


Suchtkrank. Die verbleibenden ca. 60 Hilfeempfänger waren überwiegend Personen mit starken 


gesundheitlichen Einschränkungen. Mit einem sehr hohen Zeitaufwand in Form von persön-


lichen Gesprächen und Projektinformationen konnten im Juli 2005 aus ca. 20 vorgesehenen 


Kandidaten die ersten Personen in das Projekt aufgenommen werden. Bei der Umsetzung der 


Aufgabenstellung zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Stärkung des Selbsthilfe-


potentials waren besonders die sozialen Schwierigkeiten der Hilfeempfänger zu analysieren.  


Nur über einen Komplex von Maßnahmen sind bei der Zielgruppe Veränderungen im Bereich 


der sozialen Anbindung, Lebensführung, Tagesstruktur und gesundheitlichen Entwicklung 


möglich. Über einen Anamnesebogen (siehe Anlagen) wurden die wichtigsten Daten erfasst. 


Dabei haben Arbeitsmöglichkeiten, die an den individuellen Ressourcen der Hilfeempfänger 


anknüpfen in Verbindung mit Hilfe- und Zielvereinbarungen eine große Bedeutung. 


Entsprechend den individuellen Voraussetzungen und ihren Möglichkeiten wurden die 


Teilnehmenden in ortsnahe Arbeitsgelegenheiten vermittelt. Dabei handelte es sich um 


handwerkliche Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau, Hausmeister- und Recyclingbereich, 


hauswirtschaftliche Tätigkeiten, sowie im Sozial- und Jugendbereich. Die Tätigkeiten ent-


sprachen den individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten der Teilnehmenden. Sie dienen dazu 


die Motivation zur Arbeit zu stärken und einfache Arbeitskompetenzen wieder zu erlangen. 


Wichtige Schritte bei der Betreuung waren z. B. die Motivation zum Durchhalten in der 


Maßnahme, Umsetzung von persönlichen Teilzielen, Veränderung und Festigung im sozialen 


Umfeld unter Einbeziehung der gesundheitlichen und körperlichen Einschränkungen der 


Teilnehmenden. Über unsere Teilnehmerbegleitbögen (siehe Anlage) wurde der jeweilige 


Entwicklungsstand des Teilnehmenden im Projekt festgehalten. Dabei erfolgte eine Auswertung 


des Arbeits- und Sozialverhaltens und Bewertung der praktischen Arbeiten in 2 – 3 monatigem 


Abstand sowie die Festlegung der weiteren Aufgaben und Ziele. 


Der zeitliche Rahmen der Verweildauer der Teilnehmenden wurde individuell festgelegt. 


Entscheidend war dabei die Entwicklung der Teilnehmenden im Rahmen der festgelegten 


Zielvereinbarungen sowie der entsprechenden Zustimmung zum zeitlichen Verbleib in der 


Maßnahme durch die Sozialämter. Im Durchschnitt wurden die Teilnehmenden 12 – 18 Monate 


in dem Projekt betreut. 
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Die Projektteilnehmenden im SGB XII Bereich waren zum Teil auch Personen mit schweren 


Erkrankungen, die mit Höhen und Tiefen ihrer Krankheit leben mussten.  


Bei längerer Verschlechterung ihrer Krankheit wurden die Personen aus dem Projekt genommen, 


bei entsprechender gesundheitlicher Verbesserung wieder im Projekt integriert. 


 


2.3 Ergebnisse im Bereich SGB XII 


Unser Ziel war es Hilfeempfänger innerhalb des Projektes so zu aktivieren, dass sie ihre 


besonderen sozialen Schwierigkeiten im Rahmen von bedarfsgerechten Hilfen überwinden 


konnten. Dabei war die Freiwilligkeit der Teilnahme in Verbindung mit Arbeitsmöglichkeiten 


und gesundheitlicher Rehabilitation aus der Abgrenzung zwischen SGB II und SGB XII von 


Bedeutung. Mit einer betreuten Arbeitsgelegenheit ist der Abbau von sozialen Schwierigkeiten 


möglich sowie die gleichzeitige Verbesserung der gesellschaftlichen Integration. Durch die 


Beschäftigung wird der Personenkreis stabilisiert und integriert. 


 


Unser Ergebnis ist: 


Personen aus dem SGB XII Bereich brauchen Beschäftigung, Anerkennung und 


gesellschaftliche Integration. 


Diese Forderung trifft individuell angepasst auf eine überwiegende Anzahl von Personen im 


SGB XII Bereich zu. Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass nur unter bestimmten 


Voraussetzungen und Gegebenheiten gesteckte Ziele erreicht werden können. Kranke und 


behinderte Hilfeempfänger können nur bei genügender Motivation und schrittweise 


Verbesserung ihrer Krankheit/Behinderung ihre Arbeitsfähigkeit und Integrationschancen 


verbessern – die zu einem späteren Übergang in SGB II führen sollen. 


Personen mit Erkrankungen, ohne Aussicht auf langfristige Verbesserung ihrer 


Gesundheit sind nicht für einen Übergang in SGB II geeignet.  


Dieser Personenkreis möchte zu einem bestimmten Teil trotzdem arbeiten. Dabei ist die 


persönliche Stabilisierung, Verbesserung der Tagesstruktur, sowie Anerkennung in der 


Gemeinschaft von großer Bedeutung. Ehrenamtliche Tätigkeiten oder geringfügige 


Beschäftigungen wären für die Hilfeempfänger mögliche Perspektiven. 


Die Ergebnisse im Projekt haben gezeigt, dass die Aktivitäten für die Hilfeempfänger 


überwiegend positiv von der Zielgruppe angenommen und bewertet werden. 


Ein Übergang in SGB II konnte bei einigen Teilnehmenden in Verbindung mit einer 


schrittweisen Verbesserung ihrer Krankheit in unserem Projekt erreicht werden. 
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2.4 Erfahrungsaustausch mit anderen Projekten im SGB XII Bereich 


Im Bereich der Hilfeempfänger nach SGB XII gibt es bundesweit diverse Ansätze von 


Maßnahmen zur Aktivierung der Zielgruppe. Die NEUE ARBEIT THÜRINGEN hatte mit 


einigen Maßnahmeträgern u. a. auch aus Frankfurt und München einen Informationsaustausch 


über Inhalt, Ziel und Ergebnisse durchgeführt. Hier ergab sich, dass es zum Beispiel 


Unterschiede in der Verfügbarkeit der Personen sowie Zusammensetzung und Struktur der 


Zielgruppe gibt. Die Unterschiede sind regional bedingt. In einer ländlichen Region (wie 


Südthüringen) setzt sich die Zielgruppe vor allem aus schwerkranken Menschen und 


Suchtabhängigen zusammen. Dagegen ist in Großstädten und Ballungsräumen die strukturelle 


Vielfalt von Hilfeempfängern breiter gefächert. Dazu gehören besonders auch die Gruppe von 


psychisch Kranken, Obdachlosen oder auch Personen aus therapeutischen Wohngemeinschaften. 


Verstärkt werden für diese Hilfebedürftigen durch die Sozialämter Maßnahmen zur Aktivierung 


ihrer Beschäftigungsfähigkeit nach § 11 oder § 67 eingeleitet. Die Durchführung und Umsetzung 


der Maßnahmen zur Aktivierung der Zielgruppe erfolgt über beauftragte Träger. Diese Träger 


erhalten zur Anleitung und Betreuung der Zielgruppe über die Sozialämter eine entsprechende 


Teilnehmerpauschale zur Finanzierung ihrer Leistungen. Zum Teil werden dabei zentrale 


mehrstufige Beschäftigungsangebote in Einrichtungen mit Werkstätten in sehr unter-


schiedlichen Arbeitsbereichen vor Ort angeboten. Aber auch Einzelplätze bei Trägern die 


Arbeitsgelegenheiten mit Personen nach SGB II durchführen kommen zum Einsatz. Die 


Sozialämter in den Ballungsräumen haben aus unterschiedlichen Gründen ein verstärktes 


Interesse an einer Aktivierung bestimmter Personen aus der Zielgruppe.  


 


Zum Teil werden für einzelne Personen Arbeitsmöglichkeiten von 12 – 24 Monaten genehmigt. 


Auch hier wird im Ergebnis besonders die persönliche Stabilisierung und Integration der 


Teilnehmenden gesehen die nur langfristig zu einer Integration in den Arbeitsmarkt führt. 


Einzelergebnisse zeigen auch, dass einige Personen aus der Zielgruppe, ca. 10 – 15 Prozent, 


einen Übergang in SGB II nach Maßnahmeende erreicht haben. Dagegen standen in unserer 


ländlichen Region geeignete Personen zur Projektteilnahme nur begrenzt zur Verfügung. 


Regional bedingt waren die Beschäftigungsangebote und Einsatzfelder für die Teilnehmenden 


nicht zentral in Südthüringen möglich sondern in den Wohnorten in kommunalen und sozialen 


Einrichtungen sehr verzweigt angesiedelt. Die Einsatzstellen unserer Teilnehmenden waren zum 


Teil bis zu 50km von unserem Projektstandort entfernt. Dadurch ergab sich ein relativ hoher 


Zeitaufwand für die Betreuung und Begleitung der Teilnehmenden in unserem Projekt. 
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3. Jugendliche mit Grundsicherung nach SGB II 


 


Die Jugendlichen unter 25 Jahre sind entsprechend ihrer Zuordnung nach SGB II voll 


erwerbsfähig. Ein bestimmter Anteil dieser Zielgruppe hat jedoch nur geringe Chancen für eine 


Berufsausbildung oder Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie befinden sich zum 


Teil im Grenzbereich von Verhaltensauffälligkeiten, die sich in Form von Arbeitsverweigerung, 


Außenseiterrollen, Depressionen, Sucht oder Aggressivität darstellt. Die Ursache für diese 


Entwicklung ist sehr vielschichtig und zum großen Teil durch das soziale Umfeld der 


Jugendlichen entstanden. Viele Jugendliche davon verfügen  über keinen Schulabschluss oder 


auch Berufsausbildung bzw. haben ihre Lehre abgebrochen. Mit diesen Voraussetzungen und 


mangelnden Vorstellungen über zukünftige Berufsmöglichkeiten sowie der fehlenden 


Unterstützung im sozialen Umfeld ergeben sich erhebliche multiple Vermittlungshemmnisse. 


Nur durch eine zielgruppenspezifische Begleitung und Betreuung sind Veränderungen in der 


Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen möglich. Strategien zum Abbau der multiplen 


Persönlichkeitsdefizite können nur in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen entwickelt 


werden. Jugendliche die auf Grund mangelnder sozialer Kompetenzen und Bildungsdefiziten 


überall scheitern sind zukünftige Sozialhilfekandidaten und dürfen so nicht länger von der 


Gemeinschaft akzeptiert werden. Jugendliche die Leistungen nach SGB II beziehen, müssen 


einen entsprechenden gesellschaftlichen Beitrag leisten um im späteren Berufsleben Fuß zu 


fassen und nicht ins soziale Abseits zu gelangen. Im Rahmen des SGB II sind für die 


Jugendlichen zielgerichtete Integrationsangebote möglich, die im Rahmen von Fördern und 


Fordern umgesetzt werden müssen. 


 
3.1 Projektverlauf 


Zu den Teilnehmenden in der Zielgruppe gehören besonders viele Jugendliche ohne 


Schulabschluss, ohne Berufsausbildung sowie Teilnehmer mit ein oder mehrmaligen 


Abbruch einer Berufsausbildung. Jeder Teilnehmer ist mit seinem bestimmten Vorleben im 


Bereich der Arbeitswelt ein individueller Einzelfall. Mit Beginn des Projektes musste aus einer 


Vielzahl von Problemen und Hemmnissen im sozialen Bereich der Teilnehmenden eine 


Ausgangsposition herausgearbeitet werden. Auf Grund der multiplen Vermittlungshemmnisse 


der Jugendlichen können die Maßnahmen zur Vorbereitung einer Integration in den Arbeitsmarkt 


oder Berufsausbildung oftmals nur ein Weg mit kleinen Schritten oder Etappen sein. 
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Mit dem Projekteintritt der Jugendlichen wurde zunächst eine Analyse der Ausgangs- und 


Lebenssituation der Teilnehmenden gemacht. Über einen Anamnesebogen (siehe Anlagen) 


wurde die individuelle Biographie in Verbindung mit persönlicher Integrationsfähigkeit und  


Integrationsbereitschaft erfasst. Die Zuweisung der Jugendlichen erfolgte über die ARGE im 


Rahmen von Arbeitsgelegenheiten oder Maßnahmen zur Integrationsvorbereitung. 


 


In der 1. Projektphase wurden durch intensive Einzelgespräche die persönlichen Erwartungen 


und Vorstellungen der Teilnehmenden unter Einbeziehung ihrer vorhandenen Kenntnisse und 


Fähigkeiten analysiert. Dabei mussten auch ihre multiplen Vermittlungshemmnisse mit 


einbezogen werden. Mit allen Teilnehmenden wurden Arbeits- und Sozialkompetenzen (siehe 


Anlage) ausführlich besprochen, die für die Aufnahme einer Arbeit oder Ausbildung große 


Bedeutung haben. Unter diesen Kompetenzen versteht man keine festgeschriebenen 


Persönlichkeitseigenschaften sondern Verhaltensweisen die man erlernen und trainieren kann. 


Dazu gehören z. B. sozialgerechtes Verhalten, Motivation, Eigeninitiative, Toleranz, 


Pünktlichkeit, Disziplin usw.. Nach Abschluss der Bestandsaufnahme wurden in der  


 


2. Projektphase geeignete Einsatzstellen in kommunalen und sozialen Einrichtungen oder in 


Werkstätten des Trägerverbundes für die Teilnehmenden festgelegt. Die Tätigkeitsfelder in den 


Einsatzstellen richteten sich nach den persönlichen Fähigkeiten und Leistungsvermögen der 


Teilnehmenden. Mit den Betreuern in den Einsatzstellen wurden die Arbeitsabläufe,  


stufenweiser Ausbau der Belastung oder Schwierigkeitsgrad genau abgesprochen, um eine Über- 


oder Unterforderung der Jugendlichen zu vermeiden. Bei nicht geeigneten Tätigkeitsbereichen 


wurden neue Einsatzstellen für die Teilnehmenden erschlossen. Eine Tätigkeitsänderung war 


während der Projektlaufzeit bei Bedarf mehrmals möglich. 


Zur Darstellung realistischer Berufsvorstellungen sind für die Teilnehmenden kurzzeitige 


unterschiedliche Praktikumseinsätze (ca. 2 Wochen) in Betrieben notwendig. 


Die erfolgreiche Umsetzung dieser Projektabläufe ist von folgenden Handlungen und 


Festlegungen abhängig: 


 


- Intensive individuelle Betreuung und Begleitung der Jugendlichen über den regulären 


Betreuungsrahmen hinaus 


- Hilfe und Unterstützung bei der Problembewältigung in sozialen Bereichen und Umfeld 


der Teilnehmenden 
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- Einbeziehung von persönlichen und familiären Besonderheiten der Jugendlichen 


- Notwendige Eingewöhnungsphasen in Ausnahmefällen 


   - Einbeziehung vom sozialen Dienst bei besonderen familiären  


     Situationen, Wohn- und Haushaltführung, Familienhilfe, Hilfe bei 


     der Absicherung der Kinderbetreuung 


- Hilfestellung bei der Organisation und Ableistung von  


     gemeinnützigen Stundenauflagen 


- Einbeziehung der gesundheitlichen Verfassung der Jugendlichen 


- Psychologische Probleme, Ängste, Hemmnisse 


- Einbeziehung psychologischer Dienst der ARGE 


- Physische Einschränkungen, Erkrankungen 


- Suchtproblematik  - Organisation von Hilfe und Beratung 


- Schuldenproblematik der Jugendlichen 


- Organisation von Hilfe durch die Schuldnerberatung 


- Hilfe bei der Eigeninitiative zur Regulierung mit Ratenzahlungen 


- Einhaltung von Umgangs- und Verhaltensnormen der Jugendlichen wie Tagesgruß, 


Körperhygiene, Konfliktaustragung ohne Körpereinsatz oder Beschimpfungen, 


Anerkennung von Regeln und Grenzen, An- und Abmeldung bei Betreuern, Rückstellung 


von persönlichen Bedürfnissen müssen den Jugendlichen intensiv vermittelt werden 


- Auf Grund der nicht vorhandenen oder sehr niederschwelligen Schul- und 


Bildungsabschlüsse der Teilnehmenden ist der Zugang für zukünftige Ausbildung und 


Qualifizierung für viele Jugendliche zunächst nur über Beschäftigung mit fachpraktischer 


Anleitung möglich 


- Das Maßnahmeziel – Vorbereitung auf Integration in Ausbildung oder Arbeit – muss 


ständig unter dem Aspekt der Möglichkeiten, Potenzen und Motivationen der 


Jugendlichen gesehen werden 


- Für die Teilnehmenden müssen individuelle Betreuungs- und Arbeitsangebote mit 


Qualifizierungsanteilen gemacht werden die für die Jugendlichen entsprechend ihren 


Möglichkeiten erreichbar sind 


- Vereinbarung von Teilzielen über eine Zielvereinbarung (siehe Anlagen) die für den 


Jugendlichen übersichtlich bleiben und zur Erreichung von sozialen Kompetenzen 


wichtige Vorstufen sind (Pünktlichkeit, Disziplin, Ausdauer, Toleranz, Teamfähigkeit, 


Eigeninitiative, sozialgerechtes Verhalten usw.) 
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- Auswertung der Teilziele in Verbindung mit der Festlegung von neuen Teilzielen 


- Hilfe und Unterstützung bei der Problembewältigung in sozialen Bereich und Umfeld der 


Teilnehmenden 


- Anlegen von Teilnehmerbegleitbögen (siehe Anlagen) zur Auswertung des Arbeits- 


und Sozialverhaltens und Bewertung der praktischen Arbeiten in 2 – 3 monatigen 


Abstand. 


- Gemeinsame Erstellung einer Berufswegeplanung mit den Jugendlichen 


- Ständiger Kontakt zu unterstützenden Beratungsstellen, Ämtern und Behörden  


 


In der 3. Projektphase wird eine Berufswegeplanung mit den Teilnehmenden beraten, sie 


absolvieren Bewerbungs- und Vorstellungstraining. Über eine Abschlussdokumentation 


(Profilingbogen -  siehe Anlagen) mit einer realistischen Darstellung des Arbeits- und 


Sozialverhaltens sowie der Integrationsmöglichkeit und weiteren Betreuungs- und 


Qualifizierungsbedarf des Jugendlichen werden sie von dem Fallmanager der ARGE wieder 


übernommen und entsprechend den Ergebnissen der Berufswegeplanung weiter vermittelt. Dabei 


darf keine zeitliche Unterbrechung in der Betreuung und Beschäftigung für die Jugendlichen 


entstehen. Nur durch eine nahtlose und konsequente Weiterführung von Maßnahmen zur 


Ausbildung oder Beschäftigung ist der Erhalt der erreichten Kompetenzen und Ergebnisse bei 


den Jugendlichen möglich. Jugendliche die im Projektverlauf ihre multiplen Vermittlungs-


hemmnisse nicht genügend abbauen können, werden erneut durch die ARGE in ein 


Integrationsprojekt oder einer Arbeitsgelegenheit zugewiesen. 


 


3.2 Ergebnisse im Bereich SGB II 


Unser Ziel war es die multiplen Integrationshemmnisse der Jugendlichen zunächst in bestimmten 


Stufen und Etappen innerhalb des Projektes abzubauen und somit Wege einer Verbesserung 


ihrer sozialen Kompetenzen zu erreichen. Zum Abbau der multiplen Vermittlungshemmnisse 


muss es Ziel sein, dass Selbstbewusstsein der Jugendlichen in Verbindung mit einer sozialen 


Integration zu stärken. Anhand der praktischen Arbeit entwickelt sich die Eigenverantwort-


lichkeit der Teilnehmenden und führt zu einer Verbesserung ihrer sozialen Kompetenzen. Über 


ihre Eigenaktivitäten mit positiven aber auch negativen Ergebnissen werden Fähigkeiten 


entwickelt, an Aufgaben zielorientiert und kompetent zu arbeiten und Probleme als 


Herausforderung zu akzeptieren.  
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Daraus entwickelt sich Selbstvertrauen zur Lösung auch anderer schwieriger Probleme und 


Lebenslagen. Durch eine intensive Einzelbetreuung und Begleitung sollen nicht nur die Defizite 


sondern vor allem die Potenziale und Stärken der Jugendlichen erschlossen und weiter 


entwickelt werden.  


 


 


Unser Ergebnis im Projekt ist: 


 


Jugendliche können ihre multiplen Integrationshemmnisse nur durch neue Ansätze einer 


kontinuierlichen Betreuung und Qualifizierung überwinden. 


 


Ausgehend von sozialer Ausgrenzung auf Grund mangelnder Bildung, geringen Chancen auf 


dem Arbeitsmarkt, sozial schädlicher Verhaltensweisen und desolater Familienverhältnisse ist es 


nur über eine sehr intensive Betreuung, Beratung und Begleitung möglich, Veränderungen im 


Komplex der multiplen Integrationshemmnisse zu erreichen.  


 


Jugendliche dürfen nach der Schule nicht umfassend von der Gesellschaft, ohne genügend 


Gegenleistung zu erbringen, versorgt werden. Antragsteller auf Leistungen nach SGB II müssen 


sich im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten zum Abbau ihrer sozialen Schwierigkeiten bewegen 


und gleichzeitig einen schrittweisen Weg in Ausbildung und Arbeitswelt finden.  


Dieses Ziel ist für viele Jugendliche nicht kurzfristig in einer zeitlich begrenzten 


Maßnahme zu erreichen. Die ARGE muss über Träger Integrationsprojekte und 


Arbeitsgelegenheiten mit flexiblen Ein- und Ausstieg, die unterschiedliche Leistungs-


anforderung beinhalten, für Jugendliche anbieten.  


Die Maßnahmeträger müssen kooperative Zusammenarbeit in einem Trägerverbund 


erreichen. Nur so können die jeweiligen Teilergebnisse der Jugendlichen in einer 


weiterführenden Maßnahme übernommen werden und als Ausgangsbasis für neue 


Leistungsanforderungen genutzt werden.  Es muss den ARGE´n klar sein, dass es bei den 


Maßnahmen und Vernetzungen zu keinen zeitlichen Unterbrechungen oder Warteschleifen 


für die Jugendlichen kommen darf. 
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3.3 Schematische Darstellung zur Integration von Jugendlichen


ARGE
Zuweisung Jugendliche U25


Integrationsprojekt Arbeitsgelegenheit (AGH)
(Trägerverbund)


        Werkstätten Maßnahmeträger             Einsatzstellen


intensive sozialpäd. Betreuung und Begleitung
zur Entwicklung von Sozial- u. Arbeitskompetenzen


unter Einbeziehung von:
Psycholog. Dienst
Suchtberatung
Sozialer Dienst der Justiz
Schuldnerberatung
Familienberatung
Berufsberatung


     Berufsorientiertes           Projektdurchlauf 6 - 12 Monate              Berufsorientiertes
     Praktikum           Fachpraktische Qualifizierung              Praktikum


          Motivations- und Bewerbertraining


ARGE / Maßnahmeträger - Auswertung der Ergebnisse


ARGE - Jugendliche hat Ziel nicht erreicht
erneute Zuweisung in Ausgangsposition
(Integrationsprojekt / Arbeitsgelegenheit)


ARGE - Jugendliche hat Ziel erreicht
Vermittlung in weiterführende berufliche Integration / Arbeitsmarkt


Volkshoch- Berufsvorbereitendes Überbetriebliche Betriebliche Vermittlung in den
schule Jahr Ausbildung Ausbildung  Arbeitsmarkt
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NEUE ARBEIT THÜRINGEN     EQUAL TP Grundsicherung 
 
 
Zusammenstellung von Kompetenzzielen für Jugendliche U25 
 
Soziale Kompetenzen 
 


- Allgemeines Verhalten / Benehmen / Auftreten 


- Einhaltung von Vereinbarungen / Absprachen 


- Äußeres Erscheinungsbild, Körperhygiene, Anzugsordnung 


- Umgangssprache, Kommunikation 


- Ordnung, Disziplin / Selbstdisziplin 


- Akzeptanz, Toleranz, Konfliktbewältigung 


- Auftreten, Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen 


- Interesse, Motivation 


 
Arbeitskompetenzen 
 


- Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Pausen- und Arbeitszeiteinhaltung 


- Belastbarkeit, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit 


- Integrationsbereitschaft, Teamfähigkeit, Arbeitsteilung 


- Selbständiges Arbeiten, Eigenverantwortung 


- Qualifizierungs- und Lernbereitschaft 


- Qualität / Quantität der Arbeit 


- Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen /Arbeitsanweisungen 


 
Kompetenzen zur Lebensbewältigung 
 


- Perspektiven mit Arbeit / Arbeitslosigkeit 


- Umgang mit Geld / Verschuldung 


- Existenzsicherung, Wohnen, Haushaltführung 


- Lebenssinn, Freizeit, Kultur, Sport, Hobbys 


- Gesundheit / Drogen / Sucht 







NEUE ARBEIT THÜRINGEN EQUAL TP Grundsicherung


Profilingbogen für Jugendliche U25


Name: Vorname: geb. Datum:


Projekteinritt: Projektaustritt:


Persönlichkeitsbild des Teilnehmers/der Teilnehmerin
Arbeitsbereitschaft positiv teilweise negativ
 - Pünktlichkeit
 - Zuverlässigkeit
 - Eigeninitiative


Arbeitsbefähigung
 - Ausdauer / Belastbarkeit
 - Konzentrationsvermögen / Auffassungsgabe


Arbeitsweise
 - Selbständiges Arbeiten
 - Ordnung / Sauberkeit am Arbeitsplatz
 - Disziplin


Arbeitsergebnisse
 - Qualität
 - Quantität


Sozialverhalten
 - Kommunikationsfähigkeit
 - Teamfähigkeit
 - Integrationsfähigkeit
 - Einhaltung von Vereinbarungen
 - Körperhygiene / Äußeres Erscheinungsbild


Deutschkentnisse
 - Sprachkenntnisse
 - Schreibkenntnisse


Gesundheitliche Einschränkungen
 - Psychische Beeinträchtigungen
 - Physische Beeinträchtigungen
 - Sucht


Zur Eingliederung wird folgendes vorgeschlagen
Bewertung ihrer Zukunftsperspektiven
 - Interesse an einem Schulabschluss
 - Interesse an einer Berufsvorbereitungsmaßnahme
 - Interesse an einer Berufsausbildung
 - Interesse an einer Arbeit ohne Berufsausbildung
Einschätzung des Teilnehmers / der Teilnehmerin zur weiteren Integration


Datum: Betreuer/in:


 16







NEUE ARBEIT THÜRINGEN EQUAL TP Grundsicherung


Teilnehmerbegleitbogen für Personen mit Grundsicherung nach SGB XII


Name: Vorname: geb. Datum:


Projekteinritt: Projektaustritt:


Gespräch: 1. 2. 3.
Datum:


Einsatzstelle/Tätigkeiten:


Ergebnisse:


Bewertung des Arbeits- und Sozialverhalten positiv teilweise negativ
 - Verhalten, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit
 - Belastbarkeit, Flexibilität
 - Selbständiges Arbeiten, Eigenverantwortung
 - Einhaltung von Arbeitsanweisungen
 - Qualität
 - Quantität
 - Kommunikationsfähigkeit
 - Integrationsbereitschaft, Teamfähigkeit


Bewertung der praktischen Tätigkeiten positiv teilweise negativ
 - Entspricht die Tätigkeit ihrem Leistungsvermögen /
   Kommen sie mit den Anforderungen zurecht
 - Wie wirkt sich die Tätigkeit auf ihre Belastbarkeit aus
 - Persönliche und soziale Stabilität
 - Wie ist ihre Arbeitsmotivation
 - Sind durch die Tätigkeit neue Berufsinteressen entstanden
 - Hat die Tätigkeit Auswirkungen auf ihren Gesundheitszustand


Bewertung ihrer Zukunftsperspektiven ja nein
 - Verbleib in SGB XII
 - Interesse an einer Überleitung in SGB II
 - Interesse an einer Nebentätigkeit / ehrenamtl. Tätigkeit
 - Interesse an einer Integration in den 1. Arbeitsmarkt


Bemerkungen:
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